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ziehenden , Vorschriften werden hiedurch aufge¬
hoben , und haben sich die Eingesessenen der
Erbherrschaft Jever nach den obigen Bestim¬
mungen zu richten , und Beamte und Prediger
dieselben zu instruiren.

10 ) Bekanntmachung des General-
Directoriums des Armenwesens  v.
15 . Jun . , xubl . den 22 . Jun . 1833.

Bekanntm. we- Da nach § . 50 . des unterm 24 . Decemb . »
der i^ der LandE1832 . erlassenen Regulativs über die Anwen-

der in Land - Gemeinde - Ordnung enthal-
Bestimmungen tenen Bestimmungen auf das Armen - Wesen,

wi:sM°1n Betreff etwaige Reclamationen gegen die Ansetzung zu
n°n ^ cgen̂ An- den Armen - Beytragen wahrend der zur Offen-
fttzunq Ar- lLquna der Ansetzungs - Register bestimmten 14

tägigen Frist bey der Special - Direktion ange - ^
bracht werden müssen , so haben die Special-
Directionen in die , nach § . 49 . zu erlassende,
Bekanntmachung , die Vorschrift des §. 50 . aus¬
drücklich aufzunehmen , damit keiner der Contri-
buenten sich dieserhalb mit Unwissenheit ent¬
schuldigen könne.

Aus demselben Grunde ist die Bestimmung
des § . 54 . jährlich , und zwar vor der Einfor¬
derung des ersten Beytrags nach der Revisionö-
liste , durch Anschlag im Kirchspiel öffentlich be- 4
kannt zu machen.


	Seite 360

